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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.05.1993

Index

50/01 Gewerbeordnung

Norm

GewO 1859 §25;

GewO 1973 §358 Abs1;

GewO 1973 §74 Abs2 Z2;

GewO 1973 §77 Abs1;

Rechtssatz

Musikgeräusch aus einem Diskothekenbetrieb kann ungebührlichen und die Nachbarschaft belästigenden Charakter

haben; dieser (und damit die Genehmigungsp:icht) wird durch ein Auftreten während mehrerer Jahre ungeachtet

eines - weder nach der GewO 1859 noch nach der GewO 1973 (insbesondere § 376 Z 11 Abs 2 leg cit) relevanten -

allfälligen Gewöhnungseffektes im Nachbarschaftsbereich nicht ausgeschlossen.
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